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Merkblatt Alimentenhilfe  

 
 
 

Einleitung 

 
Kommen Alimentenschuldner und -schuldnerinnen ihrer Unterhaltspflicht nicht, nur teilweise 
oder nicht rechtzeitig nach, kann sich die unterhaltsberechtigte Person oder deren gesetzli-
che Vertreterin bzw. deren gesetzlicher Vertreter an die zuständige Stelle der Einwohnerge-
meinde des zivilrechtlichen Wohnsitzes wenden.  
 
Die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen sind in Ausführung von 
Art. 131, Art. 176a, Art. 290 und 293 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) 
im Sozialhilfegesetz des Kantons Luzern (SHG; SRL Nr. 892) und in der Sozialhilfeverord-
nung des Kantons Luzern (SHV; SRL Nr. 892a) geregelt.  
 
Für die Inkassohilfe und die Alimentenbevorschussung ist unter anderem ein rechtsgültiger 
und vollstreckbarer Rechtstitel für Unterhaltsbeiträge (Gerichtsurteil, Gerichtsentscheid, Un-
terhaltsvertrag) vorausgesetzt.  
 
Grundsätzlich gilt zu unterscheiden: 
 
Inkassohilfe  
Die Inkassohilfe beinhaltet die behördliche Unterstützung von Unterhaltsberechtigten bei der 
Durchsetzung ihrer Unterhaltsbeiträge. Der Anspruch auf Inkassohilfe besteht nicht nur für 
Kinderunterhaltsbeiträge, sondern auch für Kinder- und Ausbildungszulagen sowie Unter-
haltsbeiträge für Ehegatten und eingetragene Partner und Partnerinnen. 
 
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder  
Das unterhaltsberechtigte Kind hat gegenüber der Einwohnergemeinde des zivilrechtlichen 
Wohnsitzes unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Bevorschussung, wenn die 
Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig nachkommen.  
 
 
 
Die unterhaltsberechtigte Person oder die gesetzliche Vertreterin bzw. der gesetzliche Ver-
treter kann sich schriftlich, telefonisch oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeinde 
Beromünster, Bereich Soziales melden. Die Beratung ist für Unterhaltsberechtigte unentgelt-
lich.  
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Inkassohilfe (§ 43 SHG und § 27 SHV) 
 
Das unterhaltsberechtigte Kind, der unterhaltsberechtigte Ehegatte, der eingetragene Part-
ner oder die eingetragene Partnerin haben gegenüber der Einwohnergemeinde des zivil-
rechtlichen Wohnsitzes Anspruch auf unentgeltliche Hilfe bei der Vollstreckung von Unter-
haltsbeiträgen. Die Gemeinde Beromünster, Bereich Soziales kann unterhaltsberechtigte 
Personen bei allen notwendigen Inkassomassnahmen vertreten. Der Anspruch auf Inkasso-
hilfe besteht unabhängig davon, ob auch Anspruch auf Alimentenbevorschussung (vgl. nach-
folgend) besteht oder nicht.  
 
Allfällige Kostenvorschüsse für das Inkasso (z.B. für gerichtliche Verfahren, Betreibungen 
etc.) sind unter Umständen von der gesuchstellenden Person zu leisten (§ 47 SHG). 

 

Die unentgeltliche Inkassohilfe wird aufgrund einer Inkassovollmacht gewährt. Bei der Inkas-

sohilfe zugunsten eines unterhaltsberechtigten Kindes ist die Vollmacht von diesem bezie-

hungsweise seiner Vertretung zu unterzeichnen. 

 

Zur Bearbeitung eines Antrags um Inkassohilfe werden benötigt: 

 

 Formular Antrag Alimentenhilfe (können Sie auf unserer Homepage oder direkt bei 

der Gemeinde Beromünster, Bereich Soziales beziehen). 

 Schriftenempfangsschein  

 Rechtstitel gemäss § 28 SHV 

 Aufstellung über ausstehende Unterhaltsbeiträge 

 

Die Gemeinde Beromünster, Bereich Soziales unterstützt die unterhaltsberechtigte Person in 

geeigneter Weise bei der Einforderung ihrer Unterhaltsansprüche. Ab dem Zeitpunkt des An-

trags um Inkassohilfe dürfen keine weiteren Inkassomassnahmen von der unterhaltsberech-

tigten Person vorgenommen werden. Allfällige Schritte müssen vorgängig mit der Gemeinde 

Beromünster, Bereich Soziales abgesprochen werden. 

 

 
  


